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GroBe Anfrage der Fraktion der CDU

Baderkrise hausgemacht: Warum opfert der Senat Bovenschulte das
hanseWasser-Hallenbad?

Das hanseWasser-Hallenbad ist ein zentraler Baustein der Bremer
Wasserflachenversorgung fiir Schulen, Vereine und die Offentlichkeit. Nach
Darstellung des Senats sah das ,Baderkonzept 2035 die SchlieBung des
Bades zum 31. Dezember 2025 vor; zugleich plant die Bremer Bader GmbH,
den Betrieb bis zum Ende des Schuljahres 2025/2026 (Juli 2026)
aufrechtzuerhalten.

Der Senat verweist auf ein jahrliches Defizit von rund 250 000 Euro, das
nach Angaben der Bremer Bader GmbH ohne zusatzliche stadtische
Zuschiisse getragen werde sowie auf einen Investitionsbedarf von
geschatzt 8 bis 10 Millionen Euro. Zudem wird angefiihrt, dass selbst bei
einer moglichen Sanierung der erforderliche Standard ,Klimaneutralitat*
nicht erreichbar sei. Gleichzeitig zeigt die vom Ressort dargestellte
Ausweich- und Belegungspriifung erhebliche Zielkonflikte: Vormittagszeiten
fur schulischen Schwimmunterricht seien nur dann vollstandig
kompensierbar, wenn liber 35 Prozent der Zeiten in das Westbad verlagert
wirden; im Nachmittagsbereich bleibe ein Defizit von rund 36
Bahnstunden, eine vollstandige Kompensation sei nur durch Kiirzungen
offentlicher Zeiten moglich.

Auch in der Sportdeputation haben die CDU sowie Sportverbande deutliche
Bedenken gegen eine SchlieBung ohne adaquate Ersatzlésung vorgetragen.
Es besteht ein erhebliches offentliches Interesse an Transparenz, welche
belastbaren Entscheidungsgrundlagen liegen vor, welche Alternativen
wurden tatsachlich gepriift, wie werden Schwimmunterricht und
Vereinssport abgesichert, und welche Planungen bestehen fiir das
Grundstiick und mogliche VerauBerungserlose.

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:

1. Wer hat wann auf welcher Grundlage die Entscheidung getroffen, das
hanseWasser-Hallenbad zu schlief3en, und welche Beschlusslagen
liegen dazu im Einzelnen vor?



Welche konkreten Griinde (baulich, wirtschaftlich, sicherheitsrelevant,
betrieblich) sind fiir die SchlieBung ausschlaggebend, und welche
Gutachten beziehungsweise Priifberichte (Datum, Auftraggeber,
Kernergebnisse) belegen diese Griinde?

Wie setzt sich das vom Senat genannte jahrliche Defizit von rund
250 000 Euro zusammen (Personal, Energie, Instandhaltung,
Sonstiges), und welche Annahmen liegen der Angabe zugrunde, es
gebe keine zusatzlichen stadtischen Zuschiisse?

Wie wird der genannte Investitionsbedarf von 8 bis 18 Millionen Euro
hergeleitet, und welche alternativen Varianten wurden mit welchen
Ergebnissen gepriift?

Was meint der Senat konkret mit der Aussage, das Gebaude konne
selbst bei Sanierung nicht auf den notwendigen Stand der
Klimaneutralitat gebracht werden (Definition, Zieljahr, Standards), und
welche AlternativmaBBnahmen (Energieversorgung, Techniktausch, CO,-
Kompensation, Betriebskonzepte) wurden gepriift?

Welche Schulen nutzen das Bad aktuell beziehungsweise im Schuljahr
2025/2026, und wie stellt der Senat sicher, dass Schwimmunterricht
(inklusive Nichtschwimmerforderung) zeitlich und raumlich verlasslich
fortgefiihrt werden kann, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die
vollstandige Kompensation vormittags nach Darstellung des Ressorts
nur bei Verlagerung von uber 35 Prozent ins Westbad moglich ist?

Welche Rolle spielten in der Abwagung die in der Sportdeputation
dokumentierten Einwande von Sportverbanden und Vereinen (unter
anderem Landesschwimmverband, Landestauchsportverband,
Landessportbund, Bremer Sport-Club), wonach eine SchlieBung erst bei
adaquater Ersatzlosung erfolgen diirfe, und welche konkreten
Arbeitsauftrage wurden daraus abgeleitet?

Welche offentlichen Mittel und Zuschiisse sind seit 2018 bis heute in
den Betrieb und Investitionen am hanseWasser-Hallenbad jahrlich
geflossen (unter anderem Betriebskostenzuschiisse sowie
EinzelmaBnahmen wie LED, Heizung, Elektroanlage etc.), und wie
bewertet der Senat diese Mittelverwendung im Verhaltnis zur nun
geplanten SchlieBung?

Welche Planungen bestehen fiir das Grundstiick beziehungsweise das
Bad nach SchlieBung (Nutzungskonzepte, VerauBerung, Interessenten,
Zeitplan), und trifft es zu, dass - wie in der Sportdeputation
angesprochen - Einnahmen aus einer Verauf3erung bereits in
Finanzierungen/Planungsmittel anderer Bader eingeplant wurden, falls
ja, in welcher Hohe und auf welcher Grundlage?



10. Wie wurde fiir eine mogliche VerauBerung der Wert des Bades
ermittelt, und welcher Wert wurde dabei festgestellt? Sollte dies noch
nicht erfolgt sein, zu wann ist ein Wertermittlungsverfahren geplant?

Marco Libke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der CDU



	Bremische Bürgerschaft
	Drucksache 21/744 S
	Große Anfrage der Fraktion der CDU
	Bäderkrise hausgemacht: Warum opfert der Senat Bovenschulte das hanseWasser-Hallenbad?



